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TÜV Rheinland Kriterienkatalog für schadstoffgeprüfte Wohn- und Fertighäuser, 

Container- und Modulbauten sowie Wohn-, Schlaf- und Nutzräume,  

Stand 01/2021 

1. Zweck 

In diesem TÜV Rheinland Kriterienkatalog „schadstoffgeprüft“ werden für schadstoffgeprüfte 

Wohn- und Fertighäuser, Container- und Modulbauten sowie Wohn,-Schlaf- und Nutzräume die 

Anforderungen zur Vergabe des TÜV Rheinland Signets mit der Aussage „Gesünderes Bauen“ 

(s. Abschnitt 7) festgelegt. 

2. Anwendungsbereich 

Wohn- und Fertighäuser, Container- und Modulbauten sowie Wohn-, Schlaf- und Nutzräume. 

Hierbei können u.a. auch Kindertagesstätten, Kreuzfahrtschiffskabinen, Hotelzimmer, 

Zugabteile, Büros oder Verkaufsräume zertifiziert werden, soweit keine zusätzlichen 

Anforderungen (wie z.B. kommunal-, seefahrt-, luftfahrt-, transportrechtliche Anforderungen) für 

diese Objekte standardmäßig erfüllt werden müssen. Ggf. müssen hierzu zusätzliche 

Nachweise vorliegen. 

3. Grundlagen 

Schadstoffe können auf unterschiedlichen Pfaden in den menschlichen Körper gelangen und 

die Gesundheit schädigen. Die wichtigsten Aufnahmepfade sind: 

 das Einatmen von Stäuben, Fasern oder Gasen, wie z. B. Formaldehyd, Lösemittel 

oder Radon  

 der Hautkontakt von Produkten, die vorhersehbar mit der Haut in Berührung kommen, 

wie z.B. Handläufe, Türgriffe, Heimtextilien, Bodenbeläge u.a. 

Grundsätzlich werden bei der Schadstoffbeurteilung von Produkten alle möglichen 

Aufnahmepfade berücksichtigt. Je nach Schadstoff sind die Aufnahmepfade allerdings von 

unterschiedlicher Bedeutung. 
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 Insbesondere bei Materialien, die großflächig verbaut werden, wie Bodenbeläge, Wand- 

und Deckenverkleidungen sowie alle verwendeten Klebstoffe und Lacke ist vor allem auf 

eine mögliche Belastung der Raumluft und somit auf eine Schadstoffaufnahme durch 

Einatmen zu achten.  

 

 Daher wird beispielsweise ein Fußbodenbelag in einer Prüfkammer bei praxisnah 

definierten Bedingungen (z.B. Temperatur, Luftfeuchte und Beladung der Kammer) auf 

Emissionen untersucht. Es dürfen sich unter diesen Bedingungen gar keine oder allenfalls 

geringe Schadstoffkonzentrationen nachweisen lassen. Der Gehalt muss unterhalb 

einschlägiger Richtwerte für die Innenraumluft (Quelle z.B. Der Ausschuss für 

Innenraumrichtwerte (AIR) des Umweltbundesamtes) für Wohngebäude liegen.  

 

 Als Grundlage für die Bewertung und Durchführung von Raumluftmessungen dienen die in 

Anlage 1 aufgeführten Normen bzw. die aufgeführten Literaturhinweise.  

4. Erforderliche Daten, Dokumente und Nachweise 

1. Baubeschreibung 

2. Verkaufsprospekt 

3. Sonstige Informationen 

 

4. Zu den verwendeten Materialien und Produkten 

1. Liste mit Beschreibung der im Innenraum verwendeten Materialien und 
Produkte mit Anwendungszweck und Menge 

2. Herstellerangaben zu den verwendeten Materialien und Produkten 

3. Sicherheitsdatenblätter 

4. Technische Datenblätter 

5. Ggf. Prüfberichte und Bewertungen der Materialien und Produkte anderer 
anerkannter Institute 

 

5. Vorsorgekonzept, um den Eintritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern 
oder erheblich zu erschweren 
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5. Prüfanforderungen 

5.1 Prüfprogramm zur Bewertung von Produkten und Baumaterialien  

 
 Ermittlung der in einem Gebäude eingesetzten Produkte, die hinsichtlich ihrer 

Schadstoffabgabe in die Raumluft ein Gefährdungspotential aufweisen. Dazu werden 

die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Produkt- und Materiallisten 

ausgewertet. Zu den schadstoffrelevanten Produkten werden Informationen des 

Herstellers / Lieferanten über Rezepturen (s.Pkt.4) genutzt oder es werden ggf. 

vorliegende Sicherheitsdatenblätter, Bescheinigungen und Zertifikate vom Auftraggeber 

übergeben und zur Bewertung herangezogen. Aufgrund dieser Erkenntnisse erfolgt 

eine erste Bewertung, die gegebenenfalls bereits Empfehlungen zum Ersatz 

bestimmter Materialien bzw. Einsatzstoffe durch schadstoffärmere Produkte beinhaltet. 

 In Verdachtsfällen und bei unzureichender Datenlage werden Untersuchungen 

schadstoffrelevanter Materialien durchgeführt. Die Überprüfung erfolgt auf Schadstoffe 

im Material und auf mögliche Emissionen. Dazu werden genormte Prüfkammer-

Verfahren eingesetzt. 

 Im Bedarfsfall Beratung bei der Substitution von Baumaterialien durch 

schadstoffärmere Produkte. 

 

 

5.2  Sichtung und Prüfung des Radon-Vorsorgekonzeptes  

 
 Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens wird das Radon-Vorsorgekonzept des 

Auftraggebers gesichtet und geprüft. Dieses Konzept soll dazu dienen, den Eintritt von 

Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. 

 Gesetzliche Grundlage für die Erstellung eines Radon-Vorsorgekonzeptes ist § 123 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Strahlenschutzgesetzes. Danach gilt, dass derjenige, der ein 

Gebäude mit Aufenthaltsräumen errichtet, geeignete Maßnahmen treffen muss, um den 

Eintritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. In 

behördlich festgelegten und ausgewiesenen Gebieten (Radonvorsorgegebiete) gelten 

höhere Anforderungen als in den übrigen Bereichen. 
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5.3 Baustellenkontrolltermine 

 Zur Sicherung der Qualität über das Produktionsjahr hinweg ist in Abhängigkeit von der 

Anzahl der jährlich gebauten Häuser des Unternehmens eine festgelegte Anzahl an 

Häusern mittels einer Baustellenkontrolle zu überprüfen. Hierbei wird besonders auf die 

vor Ort eingesetzten Bauprodukte geachtet. Diese werden mit denen in der 

Baustoffliste durch den TÜV Rheinland freigegebenen Produkten und Baumaterialien 

abgeglichen.  Sonstige Auffälligkeiten wie z.B. Schimmelpilzvorkommen oder 

Feuchteschäden werden mit aufgenommen und als Hinweis dokumentiert. 

 Die Anzahl der in diesem Punkt zu überprüfenden Objekte ist nachfolgender Tabelle 1 

zu entnehmen. 

 

5.4 Prüfprogramm zur Bewertung von Schadstoffen in der Raumluft 

 Zur Sicherung der Qualität über das Produktionsjahr ist in Abhängigkeit von der Anzahl 

der jährlich gebauten Häuser eines Unternehmens eine Anzahl an Häusern zu prüfen, 

die der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen ist. Dabei gilt: 

 

Tabelle 1: 

Anzahl gebauter Objekte pro Jahr Anzahl 

erforderlicher 

Prüfobjekte 

Anzahl 

erforderlicher 

Prüfobjekte Radon 

Bis 100 1 1 

101 - 300 2 

301 - 500 4 

501 - 700 6 2 

701 - 1000 8 

1001 - 1500 12 3 

1501 - 2000 17 

Mehr als 2000 20 4 

 

 Intensivmessprogramm „schadstoffgeprüft“ gemäß Kriterienkatalog: 

In mindestens einem Objekt werden in zwei Räumen Messungen auf flüchtige 

organische Substanzen (VOC mittels TENAX-Verfahren) und Aldehyde und Ketone 

(mittels DNPH–Verfahren) sowie auf Alkansäuren (mittels Silikagel-Verfahren) 

durchgeführt. Bei diesem Termin erfolgt gleichzeitig eine Begehung des Gebäudes und 

eine Überprüfung, ob in dem Gebäude soweit erkennbar ausschließlich Produkte 
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eingesetzt werden, die seitens des TÜV Rheinland freigegeben sind und ob die 

gängigen Regeln des gesünderen Bauens auf der Baustelle eingehalten werden. 

Sonstige Auffälligkeiten z.B. Schimmelpilzvorkommen oder Feuchteschäden werden 

mit aufgenommen und als Hinweis dokumentiert. 

 

 Qualitätssicherndes Messprogramm „schadstoffgeprüft“ gemäß Kriterienkatalog: 

In den restlichen Objekten verschiedener Haustypen werden an einem Messpunkt 

Raumluftmessungen auf flüchtige organische Substanzen (VOC mittels TENAX-

Verfahren) und Aldehyde und Ketone (mittels DNPH–Verfahren) sowie auf Alkansäuren 

(mittels Silikagel-Verfahren) durchgeführt.  

 

5.5 Regeln für die Zertifizierung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten und 
Bürogebäude 

 Intensivmessprogramm „schadstoffgeprüft“ gemäß Kriterienkatalog: 

Vor der Zertifizierung und danach muss einmal jährlich in mindestens einem Objekt ein 

Intensivmessprogramm durchgeführt werden.  

- Gebäude mit 1 – 2 Etagen und bis zu 5 Wohneinheiten/Büros je Etage an zwei 

Messpunkten 

-  Gebäude mit 3 – 5 Etagen und bis zu 5 Wohneinheiten/Büros je Etage an vier 

Messpunkten 

-  Gebäude mit 6 – 10 Etagen an bis zu 5 Wohneinheiten/Büros je Etage sechs 

Messpunkten 

 

 Qualitätssicherndes Messprogramm „schadstoffgeprüft“ gemäß Kriterienkatalog: 

-  Gebäude mit 1 – 2 Etagen und bis zu 5 Wohneinheiten je Etage an einem 

Messpunkt  

-  Gebäude mit 3 – 5 Etagen und bis zu 5 Wohneinheiten je Etage an zwei 

Messpunkten 

-  Gebäude mit 6 – 10 Etagen und bis zu 5 Wohneinheiten je Etage an drei 

Messpunkten 

 

Die Anzahl der Messpunkte gilt bei max. 5 Wohneinheiten/Büros je Etage. Bei mehr als 5 
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Wohneinheiten/Büros pro Etage wird im Einzelfall die Anzahl der Messpunkte festgelegt.  

Die Anzahl der zu überprüfenden Objekte für die Zertifizierung von Haustypen mit mehreren Wohn- 

oder Büroeinheiten ist in der nachfolgenden Tabelle 2 angegeben: 

   
Tabelle 2: 

 
Anzahl gebauter Objekte pro Jahr Anzahl erforderlicher Prüfobjekte 

Bis 5 1 

6 - 10 2 

11 - 20 4 

21 - 30 6 

31 - 50 8 

Mehr als 50 10 

 

 

So werden bei z.B. 7 geplanten Objekten ein Intensivmessprogramm und ein Qualitätssicherndes 

Messprogramm erforderlich. 

 

5.6 Prüfprogramm zur Bewertung von Radonbelastung in der Raumluft 

 

Zur Überprüfung, ob die in dem Radon-Vorsorgekonzept festgelegten und umgesetzten 

Maßnahmen ausreichend sind, wird in einer festgelegten Anzahl Häusern (s. Tabelle 1) die 

Radonkonzentration mittels Exposimetern an zwei Messstellen ermittelt. Die Messzeit beträgt ein 

Jahr.  
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5.7 Prüfprogramm zur Marktüberwachung 

 Nach erfolgter Zeichenvergabe erfolgt eine jährliche Marktüberwachung. In diesem 

Rahmen werden Raumluftuntersuchungen und ggf. Stichprobenkontrollen der 

Materialien durchgeführt. Bindend ist hierbei das letzte Berichtsdatum der 

Zertifizierung. Danach hat der Kunde 12 Monate Zeit, neue Prüfmusterhäuser 

bereitzustellen und testen zu lassen. Der Auswahl der Prüfmuster muss von Seiten 

TÜV Rheinland zugestimmt werden. Erst nach der Zustimmung können die 

erforderlichen Untersuchungen durchgeführt werden. Die Anzahl der zu überprüfenden 

Objekte ist in Tabelle 1 und 2 angegeben. 

 Wenn bei einer Intensivmessung oder Qualitätsmessung die gemäß Abschnitt 6.2 

genannten Kriterien für die Raumluftqualität nicht eingehalten werden, ist eine 

Nachmessung, wenn möglich im gleichen oder ansonsten in einem vergleichbaren 

Objekt durchzuführen. Sollten bei der Nachmessung ebenfalls die o. g. Kriterien nicht 

eingehalten werden, so ist eine detaillierte Ursachenanalyse erforderlich. 
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6. Sonstige Anforderungen 

 6.1 Baumaterialien 

 
 Zur Freigabe der gemäß Produkt- und Materialliste des Herstellers aufgeführten 

Materialien werden die nachfolgenden Anforderungen zugrunde gelegt. 

 Bei festgestellten Abweichungen von diesen Anforderungen kann nach 

Einzelbewertung ein Austausch eines Materials erforderlich sein. Bei Einhaltung dieser 

Anforderungen und sachgerechtem Einbau der Materialien ist erfahrungsgemäß davon 

auszugehen, dass das gesamte Objekt die Anforderungen dieses Kriterienkatalogs 

auch bezüglich der Kriterien für die Raumluftbelastungen einhält.  

 Es dürfen in den Materialien keine Stoffe enthalten sein, die gemäß der TRGS 905 

(Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe) 

als krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch der Kategorien 1A, 1B 

oder 2 entsprechend den Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

(CLP-Verordnung) mit den aktuellen Ergänzungen eingestuft sind und deren 

Konzentrationen die Grenzen für die Kennzeichnung überschreiten.  

 Entscheidend für die Zertifikatsvergabe ist, dass die Einhaltung der Grenzwerte dieses 

Kriterienkatalogs für die Raumluft im fertig gestellten Gebäude nachgewiesen wird.  
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Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an Baumaterialien sind nur im 

Verdachtsfall zu überprüfen.  

Anforderungen für Baumaterialien /  

Bewertung in Anlehnung an den Kriterienkatalog 2 PfG S 0158/07.16 

Die im Kriterienkatalog aufgeführten Anforderungen gelten für nachfolgende Bauprodukte: 
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TÜV Rheinland wird im Bedarfsfalle weitere Untersuchungen vornehmen, die über die 
nachfolgend definierten Materialparameter hinausgehen, sofern die Zusammensetzung des 
Bauproduktes eine tiefergehende Bewertung erfordert oder eine entsprechende 
Schadstoffbelastung aufgrund verfügbarer Daten oder Informationen erwarten lässt. Als 
Minimalanforderungen sind produktgruppenbezogen folgende Untersuchungen vorgesehen: 
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6.2 Kriterien zur Bewertung von flüchtigen organischen Verbindungen in der Raumluft  

 
 Gemäß DIN EN ISO 16000-2, -3, -5, -6 werden die Raumluftmessungen unter 

Nutzungsbedingungen durchgeführt. In Gebäuden die über keine 

Raumlufttechnischen Anlagen verfügen (RLT- Anlage) werden die 

betreffenden Räume ca. 15 Minuten möglichst quer-, mindestens aber 

stoßgelüftet werden, um einen vollständigen Luftwechsel zu erreichen. 

Danach bleiben die betreffenden Räume eine Stunde verschlossen (Türen 

und Fenster) und erst danach werden die Probenahmen durchgeführt.  

 Wenn der Betrieb einer raumlufttechnischen Anlage im Gebäude vorgesehen 

ist, dann müssen die betreffenden Räumlichkeiten vor Inbetriebnahme der 

Anlage ca. 15 Minuten möglichst quer-, mindestens aber stoßgelüftet werden. 

Vor Beginn der Messungen muss die Anlage mindestens 3 Stunden in Betrieb 

sein. Sollte die Lüftungsanlage noch nicht betriebsbereit sein, dann kann in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber dennoch eine Messung durchgeführt 

werden.  

 Bei Überschreitung der Kriterien muss die Messung bei betriebsbereiter 

Lüftungsanlage wiederholt werden. Zu Beginn und während der Messungen 

muss die Raumlufttemperatur mindestens 19°C und höchstens 24°C 

betragen. Bevorzugt werden die Messungen in der ersten Woche nach 

Fertigstellung durchgeführt. Ziel ist, die Messung spätestens 30 Tage nach 

Fertigstellung des Objekts durchzuführen. Bei Prüfobjekten, die erst in einem 

Zeitraum von 31 bis 50 Tagen nach der Fertigstellung untersucht werden 

können, gelten strengere Kriterien. Die Grenzwerte sind in der Tabelle 3 

aufgeführt. 

 In der Zeit von der Fertigstellung bis zur Messung dürfen keine Schadstoffe 

emittierenden Produkte (z.B. Lacke, Farben, Reinigungsmittel) sowie Möbel 

und sonstige Einrichtungsgegenstände in das Haus eingebracht werden. Das 

Prüfobjekt sollte sich zum Zeitpunkt der Raumluftmessung möglichst in der 

höchsten vertraglich mit dem Kunden vereinbarten Ausbaustufe befinden. 

 Unmittelbar nach Fertigstellung ist intensiv zu Lüften bei einer 

Mindestraumtemperatur von 18° C. In der Heizperiode muss das Objekt mit 

dem für die Nutzungsphase vorgesehenen Heizungssystem beheizt werden. 

Ersatzheizungen wie z. B. Heizlüfter können in der Regel keine ausreichende 

Konditionierung aller Baumaterialien garantieren.  
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 Tabelle 3: 

Komponente Anforderung 

Geruch  max. schwach produkttypischer Geruch 
Die Geruchsprüfung der Raumluft darf keine Hinweise auf 

verwendete Duftstoffe ergeben. 

Formaldehyd 2) 60 µg/m³ (= 0,048 ppm) 

Acetaldehyd 2) 60 µg/m3 

Alkansäuren (Carbonsäuren C1-C6) 4,7) 

Ameisensäure 8) 

Essigsäure 9) 

 

 

1000 µg/m³ (Richtwert II) 

400 µg/m³ (Richtwert II) 

 

Radonkonzentration 10) Jahresmittel  

300 Bq/m³ 

Komponente / Stoffgruppe Anforderung 

Benzol 6) 5 µg/m³ 

Messbedingung Maximalkonzentration 

 VOC1, 3, 5) 

Messung 0…30 Tage nach Fertigstellung 

Messung 31…50 Tage nach Fertigstellung 

 

 

≤ 1300 µg/m³ 

≤ 1000 µg/m³ 

 

Komponente / Stoffgruppe Anforderung 

Sonstige unter Prüfbedingung 1) erfassbare 
CMR-Verbindungen 

C, M, R 1A, 1B 3,5): n.n (n.n.: Bestimmungsgrenze, i.d.R. 2 
µg/m³), bzw., wenn vorhanden, Einhaltung des Richtwertes I 4) 

weitere unter Prüfbedingung 1) erfassbare 
Verbindungen (außer CMR) 

Einzelbewertung 4) 

 
1) Sammlung auf Tenax, Themodesorption GC/MS/ECD/FID gemäß DIN ISO 16000-6  
2) Sammlung auf DNPH-Silica-Kartuschen, Desorption mit Acetonitril, HPLC gemäß VDI 3862 Bl. 3  
3) Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen), Summe der Einzelkomponenten gemäß DIN 

ISO 16000-6 zwischen C6 –C16, bei der Summenbildung werden nur die Komponenten mit Gehalten oberhalb der 
Bestimmungsgrenze berücksichtigt. Summe identifizierte und nicht identifizierte VOC  

4) Richtwerte I (RW I) des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR) des Umweltbundesamtes; incl. aktueller 
Änderungen und Ergänzungen. Bei Messungen zwischen 0 und 30 Tagen nach Fertigstellung <3 x RW I, 
zwischen 31 und 50 Tagen nach Fertigstellung <RW I 

5) Gemäß aktueller TRGS 905; Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener, oder reproduktionstoxischer 
Stoffe; incl. aktueller Änderungen und Ergänzungen 

6) Anders als bei Materialprüfungen besteht bei Raumluftmessungen eine Abhängigkeit des Messwertes von der 
Außenluft. Da Benzol ubiquitär ist und die Innenraumluft ohne zusätzliche Maßnahmen nicht weniger belastet sein 
kann als die Außenluft, ist eine Maximalkonzentration gemäß der jeweils aktuellen Fassung der BImSchV zulässig. 

7) Sammlung auf Silikagel als Adsorbens gemäß VDI 4301-7 
8) Protokoll der 6. Sitzung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR) am 02. und 03. November 2017 in Berlin  
9) Ergebnisprotokoll der 43. Sitzung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der IRK und der AOLG am 5. 

und 6.04.2011 
10) Sammlung mit einem so genannten passiven Detektor ("Kernspurdosimeter"). Passive Detektoren sind kleine 

Plastikbehälter, die keinen Strom benötigen, weder Licht noch Geräusche aussenden, sondern lediglich über 
einen Zeitraum von 1 Jahr ausgelegt werden. 
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7. Keywords und Marketingtext 

 
Das TÜV Rheinland Signet erhält die Keywords: 

  „Gesünderes Bauen“ 

 „Regelmäßige Überwachung“ 

 

Die Keywords "Gesünderes Bauen" und „Regelmäßige Überwachung“ können für Wohn- und 

Fertighäuser, Container- und Modulbauten sowie Wohn-, Schlaf- und Nutzräume vergeben 

werden, wenn diese hinsichtlich Schadstoffen in Materialien und in der Raumluft den 

Anforderungen dieses Kriterienkatalogs entsprechen sowie gesetzlichen Anforderungen 

genügen und in allen sonstigen relevanten Eigenschaften den marktüblichen Eigenschaften 

entsprechen.  

 

 

Marketingtext 

 

Mit dem TÜV Rheinland Signet ausgezeichnete schadstoffgeprüfte Wohn- und Fertighäuser, 

Container- und Modulbauten sowie Wohn-, Schlaf- und Nutzräume erfüllen anspruchsvolle 

Anforderungen an Schadstoffe in der Innenraumluft, die weit über gesetzliche Regelungen 

hinausgehen. Hierdurch werden gesundheitliche Risiken für die Gebäudenutzer wirksam 

minimiert. 

 

Mit dem TÜV Rheinland Signet „Gesünderes Bauen“ bzw. „Regelmäßige Überwachung“ 

ausgezeichnete Wohn- und Fertighäuser, Container- und Modulbauten sowie Wohn-, Schlaf- 

und Nutzräume erfüllen anspruchsvolle Anforderungen für das gesündere Wohnen, die weit 

über gesetzliche Regelungen hinausgehen. Hierdurch werden gesundheitliche Risiken für die 

Gebäudenutzer wirksam minimiert. 
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Anlage 1: relevante Normen bzw. Literatur 

Norm / Literatur Ausgabe Normentext 

Formaldehyd - 
Raumluft 

08/2016 

 

06/2014 

Bundesgesundheitsbl 2016 · 59:1040–1044 

Richtwert für Formaldehyd in der Innenraumluft 

Neueinstufung von Formaldehyd ist mit der Verordnung (EU) 
Nr. 605/2014 der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-V) 

TRGS 900 In der jeweils 
gültigen Fassung 

Arbeitsplatzgrenzwerte; incl. aktueller Änderungen und 
Ergänzungen 

TRGS 905 In der jeweils 
gültigen Fassung 

Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder 
reproduktionstoxischer Stoffe; incl. aktueller Änderungen und 
Ergänzungen 

DIN EN 717-1 01/2005 Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe - Teil 1: 
Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode 

DIN EN 120 11/2011 Holzwerkstoffe; Bestimmung des Formaldehydgehaltes; 
Extraktionsverfahren genannt Perforatormethode 

DIN EN ISO 16000-9 04/2008 Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der 
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus 
Bauprodukten und Einrichtungsgegenständen - 
Emissionsprüfkammer-Verfahren (ISO 16000-9:2006) 

VDI 3862 Blatt 3 12/2000 Messen gasförmiger Emissionen - Messen aliphatischer und 
aromatischer Aldehyde und Ketone nach dem DNPH-Verfahren 
- Kartuschen-Methode 

DIN ISO 16000-1 06/2006 Innenraumluftverunreinigungen – 

Teil 1: Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie 

DIN ISO 16000-2 06/2006 Innenraumluftverunreinigungen – 

Teil 2: Probenahmestrategie für Formaldehyd 

DIN ISO 16000-3 06/2006 Innenraumluftverunreinigungen – Teil 3 

Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen 
in der Innenraumluft und in Prüfkammern — Probenahme mit 
einer Pumpe 

DIN ISO 16000-5 05/2007 Innenraumluftverunreinigungen – 

Teil 5: Probenahmestrategie für flüchtige organische 
Verbindungen 

DIN ISO 16000-6 11/2012 Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC 
in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf 
TENAX TA, thermische Desorption und 
Gaschromatographie/MS/FID 

Ausschuss für 
Innenraumrichtwerte 
(AIR) des UBA 

In der jeweils 
gültigen Fassung 

Die Richtwerte I und II für Stoffe der Innenraumluft  

VDI 4300 Blatt 1 12/1995 Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Allgemeine 
Aspekte der Meßstrategie 

VDI 2100 Blatt 3 10/2011 Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft - Messen 
von Innenraumluftverunreinigungen - Gaschromatographische 
Bestimmung organischer Verbindungen; Aktive Probenahme 
durch Anreicherung auf Sorbenzien; Thermodesorption 

https://www.umweltbundesamt.de/galerie/die-richtwerte-i-ii-fuer-stoffe-in-der
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Norm / Literatur Ausgabe Normentext 

Innenraumlufthygiene-
Kommission des 
Umweltbundesamtes 

07/2007 Beurteilung von Innenraumluftkontaminationen mittels 
Referenz- und Richtwerten, Innenraumlufthygiene-Kommission 
des Umweltbundesamtes, zuerst BGesundhBl. Nr. 7 vom Juli 
2007 S. 990  

Ausschuss zur 
gesundheitlichen 
Bewertung von 
Bauprodukten 

2018 AgBB: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von 
flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten 

VDI 4301-7 10/2018 Messen von Innenraumluftverunreinigungen 

Messen von Carbonsäuren 

Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) 

In der jeweils 
gültigen Fassung 

§ 154 Strahlenschutzverordnung (StrlV) zu §121StrlSchG 

  


